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Seit 30 Jahren leisten die vierzehn 
niedersächsischen Anlaufstellen für 
Straffällige wirksame kriminalpoli-
tisch-präventive Arbeit. Die Anlauf-
stellen sind anerkannte moderne 
Einrichtungen professioneller So-
zialarbeit, die hilft, Kosten zu ver-
meiden und die Sicherheit der Be-
völkerung zu erhöhen. Grundlage 
der Arbeit ist ein Aufgabenkatalog, 
der mit dem Niedersächsischen 
Justizministerium abgestimmt ist:

Die Anlaufstellen bieten straf-
fällig gewordenen Menschen 
und deren Familienangehörigen 
vielfältige Existenz sichernde 
Angebote.
Durch die Arbeit der Anlauf-
stellen verbessert sich für viele 
Betroffene ihre Lebenssitua-
tion nachhaltig, diese erhalten 
die Chance, sich wieder in die 
Gemeinschaft zu integrieren.
Die Anlaufstellen leisten einen 
wichtigen Beitrag für die so-
ziale Versorgung straffällig ge-
wordener Menschen und ihrer 
Familienangehörigen.
Die Anlaufstellen sind ein be-
deutender Bestandteil präven-
tiver Arbeit.

Prinzipien der Arbeit der Anlaufstel-
len sind u. a. die Unabhängigkeit von 
der Justiz und deren strafrechtlichen 
Interventionen sowie die Freiwillig-
keit als Grundlage aller Handlungs-
vollzüge. Gerade über das Prinzip 
der Freiwilligkeit werden von den 
Anlaufstellen viele straffällig gewor-
denen Menschen erreicht, die nach 
ihrer Haftentlassung auf Endstra-
fe keinen Mitarbeiter der ambu-
lanten sozialen Dienste der Justiz 
als Bewährungshelfer zugeordnet 
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bekommen. Dieser Personenkreis 
wird oftmals unvorbereitet auf das 
Leben in Freiheit aus den nieder-
sächsischen Vollzugsanstalten ent-
lassen. Die Rückfallgefahr ist bei 
diesen Haftentlassenen besonders 
groß. Die Anzahl der sogenannten  
„Endverbüßer“ unter den Haftent-
lassenen nimmt zu und damit auch 
unbestritten die Bedeutung der 
Arbeit der Anlaufstellen. Eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für ei-
ne effektive Straffälligen- und Ent-
lassenenhilfe ist, dass sie so früh wie 
möglich beginnt. Eine ausschließ-
liche „Betreuung“ innerhalb des 
Strafvollzuges nützt wenig, wenn sie 
zum Zeitpunkt der größten Rück-
fallgefährdung endet, das heißt, am 
Tag der Haftentlassung. Hier ver-
stehen die Anlaufstellen ihre Ange-
bote als durchgehende Hilfen, die 
im Strafvollzug beginnen und sich in 
der Freiheit fortsetzen. Gerade an 
dieser Schnittstelle wird deutlich, 
wie wichtig und effektiv die Arbeit 
der niedersächsischen Anlaufstel-
len ist. Durch entsprechende An-
gebote wie zum Beispiel Hilfen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes 
und Übergangswohnmöglichkeiten 
werden mit den Hilfesuchenden 
Lebensbedingungen geschaffen, die 
vielfach Voraussetzung dafür sind, 
dass eine erneute Straffälligkeit und 
Inhaftierung vermieden wird. An-
laufstellenarbeit verhindert Haft, 
reduziert die Rückfallgefährdung 
und leistet dadurch einen bedeu-
tenden Beitrag zur Sicherheit der 
Gemeinschaft. 

In dem von der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege in Niedersachsen heraus-

gegebenen „Grundsatzpapier zur 
Kooperation der niedersächsischen 
Anlaufstellen für Straffällige mit den 
sozialen Diensten der Justiz im Rah-
men des Entlassungsmanagements“ 
wird darauf verwiesen, dass es das 
gemeinsame Ziel von Justizvollzug 
und Straffälligenhilfe ist, den Straf-
täter schon ab dem ersten Tag der 
Inhaftierung auf die Zeit nach der 
Inhaftierung vorzubereiten, damit 
er künftig ein Leben in sozialer Ver-
antwortung ohne Straftaten führen 
kann ( § 5 NJVollzG). Bisher ist je-
doch die Haftentlassung selbst in-
haltlich nicht befriedigend und ver-
bindlich geregelt. Die Qualität der 
Entlassungsvorbereitung ist an den 
verschiedenen Standorten in Nie-
dersachsen sehr unterschiedlich. 
Noch gibt es kein einheitliches 
Konzept der Entlassungsvorberei-
tung und die realen Bedingungen 
des Vollzuges stehen den Erforder-
nissen einer zielgerichteten Arbeit 
der Straffälligenhilfe  nicht selten 
entgegen. In § 174 des am 01. Ja-
nuar 2008 in Kraft getretenen Nie-
dersächsischen Justizvollzugsge-
setzes wird auf die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit u. a. mit den 
Institutionen der Straffälligenhilfe 
verwiesen. Dies wird jedoch bisher 
inhaltlich nicht weiter ausgeführt. 
In diesem Zusammenhang begrüßt 
der Paritätische Niedersachsen die 
im Rahmen der Reform der ambu-
lanten sozialen Dienste der Justiz 
(JustuS) getroffene Entscheidung, 
durch ein landeseinheitliches Kon-
zept eine klare Struktur für die 
Kooperation zwischen dem ambu-
lanten Sozialdienst, dem Justizvoll-
zug und der freien Straffälligenhilfe 
zu schaffen und so eine möglichst 

Anlaufstellen für Straffällige leisten hervorragende Arbeit

Wichtiger Baustein im Gesamtsystem – Finanzierung muss gesichert werden
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durchgehende Betreuung zu rea-
lisieren. Dies wird aber nur um-
gesetzt werden können, wenn die 
Arbeitsabläufe und der Informa-
tionsfluss an der Schnittstelle Jus-
tizvollzug, ambulanter sozialer 
Dienst und freie Straffälligenhil-
fe wesentlich verbessert wird. Mit 
dem „Grundsatzpapier zur Koope-
ration der niedersächsischen An-
laufstellen für Straffällige mit den 
sozialen Diensten der Justiz“ hat 
sich die freie Straffälligenhilfe po-
sitioniert und ihre Bereitschaft zur 
Mitwirkung an einer künftigen posi-
tiven Gestaltung eines Entlassungs-
managements in Niedersachsen 
erklärt. Die unverzichtbare Stärke 
und Qualität des flächendeckenden 
Hilfesystems der Anlaufstellen ist 
ihre jeweilige Vernetzung und Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen 
und Fachdiensten vor Ort. Die Mit-
arbeiter der Anlaufstellen arbei-
ten eng mit Therapieeinrichtungen, 
Schuldnerberatungsstellen, Ar-
beitsprojekten, Selbsthilfegruppen, 
Drogenberatungsstellen, Betreu-
ungsinstitutionen etc. zusammen. 
Entsprechend dem individuellen 
Hilfebedarf ist es so möglich, im 
Rahmen der Haftentlassungsvorbe-
reitung geeignete qualifizierte An-
gebote zu vermitteln. 

Die Anforderungen an die Arbeit 
der Anlaufstellen, insbesondere im 
Bereich der Maßnahmen zur Hilfe 
bei der Haftentlassung, sind durch 
die derzeitigen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und neuen 
kriminalpolitischen Entwicklungen 
deutlich gestiegen. Die Anlaufstellen 
werden in Zukunft ein noch bedeu-
tenderer und größerer Baustein im 
Gesamthilfeangebot zur Integration 
von straffällig gewordenen und aus 
der Haft entlassenen Menschen in 
Niedersachsen sein. Dieser Aussage 

stimmte auch Niedersachsens Jus-
tizminister Bernd Busemann in 
einem Gespräch mit Vertretern des 
Paritätischen im September dieses 
Jahres zu. Eine auf die Zukunft ausge-
richtete verlässliche partnerschaft-
liche Kooperation zwischen dem 
neuen ambulanten sozialen Dienst 
der Justiz, den Justizvollzugsanstal-
ten und den Anlaufstellen als Ein-
richtungen der Freien Wohlfahrts-
pflege setzt aber unabdingbar eine 
finanzielle und personelle Stärkung 
der Anlaufstellen voraus. Ein jähr-
licher Personalkostenzuschuss des 
Landes Niedersachsen von bisher 
weniger als 50 Prozent der Kosten 
der Träger der Einrichtungen reicht 
nicht, das flächendeckende Netz 
der Anlaufstellen in Niedersachsen 
zu sichern. Alle Träger der vierzehn 
niedersächsischen Anlaufstellen ha-
ben immer größere Schwierigkeiten, 
die erforderlichen Eigenmittel zur 
Weiterführung ihrer Einrichtungen 
aufzubringen. Personalreduzierung 
und mittelfristige Schließungen ein-
zelner Einrichtungen sind unter den 
derzeitigen finanziellen Rahmen-
bedingungen nicht auszuschließen. 
Der Paritätische Niedersachsen er-
wartet von der Landespolitik, dass 
die erforderlichen Maßnahmen zur 
Stabilisierung dieses überaus erfolg-
reichen flächendeckenden Hilfesys-

tems durch eine kurzfristige Erhö-
hung des Personalkostenanteil des 
Landes Niedersachsen im Haushalt 
2009 getroffen werden. Mittelfristig 
müsste sich das Land Niedersach-
sen nach Auffassung des Paritä-
tischen mit mindestens 85 Prozent 
an den Personalkosten beteiligen. 
Die Anlaufstellen im Bereich der 
neuen Justizvollzugsanstalten Sehn-
de und Rosdorf bedürfen einer An-
hebung des Stellenschlüssels. Inno-
vative Projekte der Anlaufstellen 
wie „Geldverwaltung statt Vollstre-
ckung von Ersatzfreiheitsstrafen“ 
müssen landesweit flächendeckend 
umgesetzt und entsprechend seriös 
gefördert werden.

Nur unter den genannten Voraus-
setzungen werden diese Einrich-
tungen der Freien Straffälligenhilfe 
ein starker Baustein im Gesamtsys-
tem der resozialisierenden Arbeit 
mit Straftätern und verlässlicher 
Partner der Justiz in Niedersachsen 
sein und dazu beitragen, dass auch 
die Straftäter erreicht werden für 
die die ambulanten sozialen Diens-
te der Justiz keinen Auftrag haben.

Marian Goiny,
Sprecher des Arbeitskreises Straffälligen-
hilfe des Paritätischen Niedersachsen

Anlaufstellenarbeit in Niedersachsen

umfasst fast 4.000 Rat suchende Personen;
beinhaltet über 43.000 Gespräche bzw. Kontakte;
leistet 609 Besuchstage mit 2.253 Besuchskontakten in Justizvoll-
zugsanstalten;
ist ein wichtiger Beitrag zur Haftvermeidung;
bedeutet weniger Straftaten, mehr Sicherheit;
ist ein „starkes Stück“ sozialer Arbeit.

Informationen im Internet: www.die-anlaufstellen.de                      
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Hans-Josef  Winter ist Beiratsvor-
sitzender des Paritätischen Holz-
minden. Das ist aber nur ein kleiner 
Teil seines ehrenamtlichen Engage-
ments. Denn der Bewährungshelfer 
für den  Amtsgerichtsbezirk Holz-
minden leistet mit seinem Verein 
Aktive Hilfe ehrenamtliche Hilfe 
für Straffällige. „Wir wollen den Men-
schen helfen“, sagt der Vorsitzende. 
„Soziale Arbeit ist immer ein Stück 
Kreativität und so versuchen wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten den 
Straffälligen im Landkreis Holzmin-
den möglichst effektive Hilfeleistungen 
zu bieten. Was der Einzelne daraus 
macht, bleibt letztlich ihm überlassen. 
Aber wir bieten ihm Hilfe an.“ Wich-
tig ist Winter dabei, dass die von 
ihm betreuten Straffälligen erken-
nen, dass nicht Bewährungshelfer 

oder Richter schuld an ihrer Strafe 
sind, sondern sie ihr bisheriges Le-
ben ändern müssen. 

Für Hans-Josef Winter vermischen 
sich haupt- und ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Als Bewährungshelfer kennt 
er viele Insassen der Justizvollzugs-
anstalt in Holzminden. In Funktion 
seines Vereins bietet er zusätzliche 
Hilfen an. Dabei ist von großem 
Vorteil, dass die Kooperation mit 
der Vollzugsanstalt über Jahre sehr 
eng und vertrauensvoll ist. Dadurch 
besteht ein regelmäßiger Austausch 
über Entlassungstermine und nö-
tige weiterführende Maßnahmen. 
„Wir arbeiten Hand in Hand, um 
Rückfälle in die Straffälligkeit zu ver-
meiden,“ führt JVA-Dienstleiter 
Reiner Winkler dazu aus. 

Winkler leitet die Abteilung Holz-
minden der Justizvollzugsanstalt 
Roßdorf. Seine Vollzugsanstalt ist 
eine Einrichtung des offene Voll-
zugs. Das bedeutet, die Haftan-
stalt ist nicht mit einem Hoch-
sicherheitsgefängnis zu vergleichen. 
Selbstverständlich gibt es typische 
Sicherheitsmaßnahmen wie eine 
hohe Außenmauer,  Videoüberwa-
chung und ähnliches.  Aber die Zel-
len werden auch nachts im Regel-
fall nicht abgeschlossen, lediglich 
die Flurtrakte werden verriegelt, 
sodass ein gegenseitiger Zellenbe-
such möglich ist. Tagsüber können 
sich die Insassen im Rahmen der je-
weiligen Regeln innerhalb der Voll-
zugsanstalt „frei“ bewegen. „Das 
ist der Vorteil von Menschen, die im 
offenen Vollzug ihre Strafe verbüßen 

„Wir wollen den Menschen helfen“

Ehrenamtliche Straffälligenhilfe leistet viel und hat doch Grenzen

Dienstleiter Reiner Winkler (r.) und Hans-Josef Winter bei einem Entlassungsvorbereitungsgespräch
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dürfen,“ weiß Winkler. „Wir haben 
hier also weniger Schwerverbrecher, 
sondern ‚Kleinkriminelle’ oder Leute, 
die eine Geldstrafe mangels Finanz-
kraft absitzen müssen.“ Allerdings 
weist Winkler darauf hin, dass dafür 
auch ein gewisser Schlag von Per-
sonal benötigt wird: „Man muss sich 
schon bis zu einem gewissen Punkt 
auf die Insassen und die besondere 
Situation im offenen Vollzug einlassen 
wollen. Kollegen, die seit 20 Jahren in 
einer Hochsicherheitsvollzugsanstalt 
arbeiten, wären hier wahrscheinlich 
eher fehl am Platz.“

In der Justizvollzugsanstalt wer-
den Einmachgläser hergestellt. Die 
Straffälligen verdienen so rund 
zehn Euro am Tag, die zum Teil als 
Taschengeld, zum Teil als Entlas-
sungsgeld ausgezahlt werden. Auf 
diese Weise ist sichergestellt, dass 
ein Minimum an finanziellen Mitteln 
bei der Haftentlassung vorhanden 

ist. Winkler betont die wirtschaft-
liche Leistung seiner Arbeitskräfte: 
„Wir können hier sehr flexibel auf die 
Aufträge reagieren und liefern eine gu-
te Qualität. Deshalb arbeitet der Auf-
traggeber gern mit uns zusammen.”

Der Vorteil des offenen Vollzugs, 
speziell in einer kleinen Haftanstalt 
wie in Holzminden, ist die leich-
tere Resozialisierung. Unter an-
derem ist es besser möglich, Ge-
spräche außerhalb der Haftanstalt 
mit zum Beispiel potenziellen Ver-
mietern oder Arbeitgebern zu füh-
ren. Und hier kommt wieder der 
Verein Aktive Hilfe ins Spiel, denn 
Hans-Josef Winter und seine Kol-
leginnen und Kollegen bieten dabei 
ihre Unterstützung an. Vor der Ent-
lassung stehende Straffällige kön-
nen sich umfassend beraten und 
unterstützen lassen. Dabei spielen 
die individuellen Bedürfnisse der 
Insassen die Hauptrolle. Hans-Josef 

Winter erklärt: „Wir machen uns in 
Gesprächen ein umfassendes Bild von 
der speziellen Situation des Straffäl-
ligen. Benötigt er nur eine Art Geleit 
in die Freiheit, muss er dringend eine 
Wohnung finden oder ist gar eine The-
rapie nötig, weil er ein Alkohol- oder 
Drogenproblem hat. Meist drückt der 
Schuh auch in Form von zum Teil er-
heblichen Schulden. Deshalb bieten 
wir seit 2003 eine Schuldnerberatung 
an.“

Franz Kremer berät straffällig in 
Erscheinung getretene Menschen 
und ihre Familien in Schuldenangele-
genheiten und führt die Anträge auf  
Verbraucherinsolvenz durch. Für 
den ehemaligen Textil-Diplominge-
nieur war dies anfangs eine große 
Herausforderung. „Ich habe hier nun 
mit Menschen zu tun, die in meinem 
bisherigen Leben keine Rolle gespielt 
hatten. Wenn man dann zum Beispiel 
bei einem Klienten in die Wohnung 

Steffi Becker, Fachreferentin Straffälligenhilfe des Paritätischen Niedersachsen, Hans-Josef Winter, Aktive Hilfe, Reiner Winkler, Dienstleiter der JVA Holzminden, und 

Daniel Leonhardt, Geschäftsführer des Paritätischen Holzminden, beim Besuch der Justizvollzugsanstalt (v. l.)
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kommt und sich wegen des Gerüm-
pels und des Geruchs fast nicht hin-
eintraut, ist das wie ein Kulturschock. 
Aber es macht mir großen Spaß, die-
sen Menschen zu helfen, wieder auf 
die Füße zu kommen.“

Ein weiteres Angebot des Vereins 
richtet sich an Straftäter, die ge-
meinnützige Arbeitsauflagen zu er-
füllen haben. Jürgen Fielbrand, 
der in seinem Ruhestand noch 
ehrenamtlich arbeiten wollte, be-
schäftigt sich mit der Vermittlung 
der Jugendlichen an passende Ein-

richtungen. „Dabei muss man zum 
Beispiel aufpassen, dass jemand, der 
wegen Drogendelikten verurteilt ist, 
nicht in einem Krankenhaus einge-
setzt wird. Der Bezug zur Straftat darf 
nicht gegeben sein.“ Im Schnitt ver-
mittelt Fielbrand im Monat rund 20 
Jugendliche.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich des 
Vereins ist die Arbeitsprojektmaß-
nahme Deinstleistungs-Sofort-Ser-
vice (DSS). Unter Anleitung eines 
Mitglieds des Vereins leisten zu 
gemeinnütziger Arbeit verurteilte 

Menschen ihre Strafe ab. Mit die-
ser „leichten Handwerkskolonne“ 
übernimmt der Verein Tätigkeiten 
wie kleinere Baumaßnahmen, Reno-
vierungen und ähnliches. Dieses An-
gebot hat auch Daniel Leonhardt,  
Geschäftsführer des Paritätischen 
Holzminden in Anspruch genom-
men. „Unter anderem haben die 
Leute vom Verein unseren Hof  auf-
geschüttet und Kellerräume moderni-
siert. Ich war sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis dieser vor allem körperlich 
anstrengenden Arbeit.”

Hans-Josef Winter meint abschlie-
ßend: „Das, was wir hier leisten, reizt 
die Kapazitäten unseres Vereins aus. 
Deshalb bleibt zum Beispiel die Hil-
fe bei der Vermittlung auf den ersten 
Arbeitsmarkt derzeit nur ein Wunsch-
denken. Das wäre aber etwas, was viele 
unserer Klienten benötigen.“ Der Vor-
sitzende sieht hier die Grenze der 
ehrenamtlichen Straffälligenhilfe er-
reicht: „Wir werden selbstverständlich 
als Sozialarbeiter weiter Ideen entwi-
ckeln oder unsere Angebote neuen 
Rahmenbedingungen anpassen.  Aber 
um mehr leisten zu können, müssten 
wir Strukturen haben, die hauptamt-
liche Kräfte beinhalten.“

Michael Weber,
Referent für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit

Kontakt
Aktive Hilfe
Hans-Josef Winter
Tel. 05531 9905222
E-Mail: hanjowinter@aol.com

Blick in eine Zelle 
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Ende September kam der Paritä-
tische Niedersachsen mit Justizminis-
ter Bernd Busemann zusam-
men, um über aktuelle Themen der 
Straffälligen- und Bewährungshilfe 
zu sprechen. In dem Meinungsaus-
tausch standen unter anderem die 
Finanzierung der Anlaufstellen für 
Straffällige, die ambulanten sozia-
len Dienste, das Programm Justus 
sowie die Umsetzung des Nieder-
sächsischen Justizvollzugsgesetzes. 
Der Paritätische machte deutlich, 
dass für eine Weiterführung der 
anerkannt sehr guten und erfolg-
reichen Arbeit der Anlaufstellen ei-
ne Finanzierung von rund 200.000 
Euro zusätzlich pro Jahr notwendig 
ist. Ansonsten drohe das System 

der Hilfen zusammenzubrechen 
und Haftentlassene würden häu-
figer rückfällig. 

Der Justizminister lobte die Arbeit 
der Anlaufstellen und versprach, 
sich nachdrücklich für die not-
wendige Finanzierung einzusetzen. 
Bernd Busemann sagte: „Straffälli-
genhilfe, besonders wie Sie von Ihnen 
geleistet wird, ist wichtig, qualitativ gut 
und bei uns anerkannt.“ Auch die 
ambulanten sozialpädagogischen 
Dienste für straffällig gewordene 
Jugendliche dürfen nach Aussage 
des Ministers damit rechnen, wei-
ter im bekannten Rahmen finan-
ziert zu werden. 

Am Gespräch nahmen teil: Jus-
tizminister Bernd Busemann, sei-
ne Mitarbeiter Stefan Scherrer 
und Klaus-Dietrich Jahnke so-
wie Cornelia Rundt, Vorstand 
des Paritätischen, Steffi Becker, 
Referentin des Arbeitskreises 
Straffälligen- und Bewährungshil-
fe, sowie vom Arbeitskreis Straffäl-
ligen- und Bewährungshilfe Marian  
Goiny (Sprecher), Lüneburger 
Straffälligen- und Bewährungshil-
fe, Frido Ebeling (stellvertre-
tender Sprecher), Albert-Schweit-
zer-Familienwerk Lüneburg, Ute 
Constantin, BAF – Verein für Bil-
dungsmaßnahmen im Arbeits- und 
Freizeitbereich, und Henning Voß, 
CURA Braunschweig.

Im Gespräch mit Justizminister Busemann

Warnung vor unzulänglicher Finanzierung der Anlaufstellen

Treffen mit dem Minister (v. l.): Henning, Voß, Marian Goiny, Cornelia Rundt, Bernd Busemann, Ute Constantin, Frido Ebeling, Steffi Becker, Klaus-Dietrich Jahnke

Der Paritätische Medien-Service (PMS) 

immer aktuell im Internet: Rubrik Presse auf www.paritaetischer.de

oder im E-Mail-Abo - schreiben Sie an presse@paritaetischer.de
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In allen Zeiten haben junge Men-
schen Grenzen überschritten und 
von der Norm abweichendes Ver-
halten ist für die allermeisten eine 
vorübergehende Erscheinung im 
Verlauf ihres Entwicklungsprozesses. 
Nur ein kleiner Teil von Jugendlichen 
und Heranwachsenden scheint nicht 
von selbst wieder davon abzukom-
men und wird der formellen Sozial-
kontrolle bekannt (Polizei, Staatsan-
waltschaft, Jugendamt, Richterschaft, 
Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen), indem er gehäuft und schwe-
re Straftaten begeht. Dies ist keine 
neue Entwicklung, es gibt keine se-
riösen Anhaltspunkte dafür, dass die 
Jugendkriminalität zugenommen hat. 

Wie reagiert die Gesellschaft? 
Der Rechtsfrieden in unserer Ge-
sellschaft wird auch gestört durch 
spektakuläre brutale Straftaten, die 
medienwirksam in Erscheinung ge-
bracht werden. Schnell werden dann 
härtere Strafen oder das möglichst 
lange Wegsperren aller jungen Straf-
täter gefordert. Dies gilt als Mittel, 
um das Sicherheitsgefühl der Be-
völkerung zu erhöhen. Doch dieses 
ohnmächtige, am Strafbedürfnis 
orientierte Einsperren verursacht 
bei den Jugendlichen und Heran-
wachsenden in der Mehrzahl häufig 
nur eine noch größere Bereitschaft, 
Straftaten zu begehen. Das zeigen 
die großen Rückfallquoten der in 
Haft genommenen Jugendlichen 
und Heranwachsenden, obwohl die 
verschiedenen Sanktionspraktiken 
in den einzelnen Amts- und Land-
gerichtsbezirken kaum Vergleiche 
ermöglichen. Die falschen Antwor-
ten auf Jugendkriminalität tragen 
mehr zur Entstehung, Stabilisierung 

und Verlängerung krimineller Kar-
rieren bei als zur Vermeidung. Dar-
über hinaus erhöhen sie die gesell-
schaftlichen Kosten für Strafvollzug 
und lassen die Opferzahl ansteigen. 

Die Erfahrungen aus der Praxis 
von Richtern, Staatsanwälten, Poli-
zei, Jugendämtern und sozialpäda-
gogischen Fachkräften im täglichen 
Umgang mit den Jugendlichen und 
Heranwachsenden, sprechen ihre ei-
gene Sprache: Dass diese nach dem 
Einsperren verstärkt strafrechtlich 
wieder in Erscheinung treten. Aus 
dieser mittlerweile fachlich bewie-
senen Erkenntnis heraus haben sich 
seit 1980 ambulante Maßnahmen 
für straffällig gewordene Jugendliche 
und Heranwachsende als Alternative 
zum Freiheitsentzug entwickelt. 

Um wen geht es? Diese Jugend-
lichen und Heranwachsenden 
stammen fast ausschließlich aus 
unterprivilegierten schwierigen Ver-
hältnissen. Sie kommen aus Familien, 
die Sozialhilfe beziehen und/oder 
haben keinen Familienanschluss 
mehr. Sie kommen aus der Heimer-
ziehung, haben Psychiatrieaufent-
halte hinter sich oder waren bereits 
in Haft, sind obdachlos, haben Dro-
genprobleme und ihr Lebensmittel-
punkt ist die Straße ohne eine pro-
soziale Alltagsstruktur. Sie brauchen 
eine professionelle Unterstützung, 
die an ihrem Bedarf ansetzt. Kon-
kret kann das heißen: Man muss sich 
um Wohnraum kümmern, sie benö-
tigen Begleitung bei der Suche nach 
Schul-, Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten oder zum Beispiel die 
Vermittlung in Drogentherapien.

Der Ansatz. An vielen Orten sind 
deshalb umfassende Konzepte im 
Umgang mit den schwierig gewor-
denen Jugendlichen entstanden. 
Dabei handelt es sich nicht um die 
häufig sogenannte „Kuschelpädago-
gik“ (wenn das denn helfen würde, 
warum nicht!) sondern um differen-
zierte intensive Programme, die auf 
Integration in eine prosoziale Le-
benswelt setzen. 

Im Rahmen einer richterlichen An-
ordnung werden die Jugendlichen 
und Heranwachsenden verpflichtet, 
zweimal in der Woche an der sozia-
len Gruppenarbeit/Trainingskurs 
teilzunehmen und so dabei im Kon-
takt mit Erwachsenen soziales Ver-
halten einzuüben, um nicht wieder 
straffällig zu werden. Es handelt sich 
dabei hauptsächlich um richterliche 
Reaktionsformen, die dem Erzie-
hungsgedanken des Jugendgerichts-
gesetzes am deutlichsten Rechnung 
tragen. 

Täter-Opfer-Ausgleich (TOA): 
Der TOA verhilft besonders 
den Opfern von Straftaten zu 
ihrem Recht. Die Opferinteres-
sen werden in den Vordergrund 
gestellt. Diese Art der Konflikt-
schlichtung ist ein gängiges Mit-
tel bei der Reaktion auf Jugend-
gewalt.
Arbeitsweisungen: Pädagogisch 
begleitete Arbeitseinsätze sind 
eine Alternative zum Einsper-
ren (Arrest). Auf diese Weise 
können die Jugendlichen und 
Heranwachsenden sinnvolle ge-
meinnützige Aufgaben überneh-
men. 
Soziale Gruppenarbeit/Trai-
ningskurse mit Einzelbetreu-

•

•

•

Ambulante Maßnahmen statt Knast

Wie man erfolgreich junge Straffällige resozialisiert und Kosten spart
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ung: Diese Programme/Maß-
nahmen sind als Alternative 
zum Arrest und den kurzen 
Jugendstrafen gedacht für die 
oben beschriebenen schwie-
rigeren Jugendlichen und Heran-
wachsenden mit problema-
tischem Freizeitverhalten und/ 
oder fehlender Alltagsstruktur. 
Diese Programme gelten als in-
tensiv und werden im Rahmen 
einer zusätzlichen Einzelfall-
hilfe über einen Zeitraum von 
durchschnittlich sechs bis zwölf 
Monaten durchgeführt. Darüber 
hinaus gibt es in den einzelnen 
Einrichtungen zusätzliche speziel-
le Themenangebote wie Anti- 
Gewalt-Kurse, Umgang mit 
Drogenmissbrauch, interkultu-
relle Angebote, Verkehrskurse 
und vieles mehr.

Erfolgreich ist diese Arbeit nur in 
enger Verzahnung der am Strafver-
fahren Beteiligten. In regelmäßigen 
Treffen von Richtern, Staatsanwälten, 
Polizei, Bewährungshilfe, Jugendäm-
tern und sozialpädagogischen Fach-
kräften werden aktuelle Probleme 
erörtert und Konzepte entwickelt. 
Auch Kommunikationsprobleme 
zwischen diesen Institutionen wer-
den ausgeräumt unter Aufrechter-
haltung der unterschiedlichen Per-
spektiven.

Ein gutes Beispiel. Niedersach-
sen ist ein gutes Beispiel für die 
Umsetzung einer fortschrittlichen 
Sanktionspraxis. Hier werden seit 
fast 30 Jahren ambulante Maßnah-
men für straffällig gewordene Jugend-
liche und Heranwachsende genutzt. 
Mittlerweile hat sich aufgrund der 
Unterstützung des Landes ein flä-
chendeckendes Angebot in jedem 
niedersächsischen Landkreis und 
in jeder Stadt an ca. 60 Standorten 

mit rund 102 Personalstellen entwi-
ckelt.

Wie wirksam ist diese Arbeit? 
In Niedersachsen werden übers 
Jahr 5.000 Jugendliche betreut. Es 
werden verstärkt die Opferinte-
ressen im Rahmen des Täter-Opfer-
Ausgleichs wahrgenommen, aber 
es gibt auch eine große soziale In-
tegrationsrate der straffälligen Ju-
gendlichen und Heranwachsenden. 
Der Rechtsfrieden wird trotz ge-
ringerer Inhaftierungsrate bewahrt 
und es werden kurzfristig Kosten in 
Arrest- und Jugendanstalten gespart. 
Mittelfristig verringern sich die Fol-
gekosten durch die Verhinderung 
von Wiedereinsperrkosten. Nur 
ein kleiner Teil der straffällig gewor-
denen Jugendlichen in den einzelnen 
niedersächsischen Amtsgerichtsbe-
zirken begeht so schwere Straftaten, 
dass er mit den Angeboten der am-
bulanten Maßnahmen nicht erreicht 
wird und stattdessen eine freiheits-
entziehende Jugendstrafe verbüßen 
muss. 

Finanzierung. An dieser Stelle 
sei hervorgehoben, dass nur durch 
das Festhalten an einer flächen
deckenden Teilfinanzierung des 
Landes Niedersachsen eine konti-
nuierliche Qualitätsfortschreibung 
der Maßnahmen an den 60 Stand-
orten möglich war und zu diesem 
für alle anderen Bundesländer bei-
spielhaften Erfolg einer anspruchs-
vollen, für die Mitarbeiter oft sehr 
belastenden Arbeit, beigetragen hat. 
Allerdings hat sich die finanzielle Be-
teiligung der Kommunen und der 
Freien Träger im Laufe der Jahre 
überdurchschnittlich stark erhöht 
und zum Überleben der einzelnen 
Projekte an den Standorten beige-
tragen insbesondere in Zeiten knap-
per werdender finanzieller Mittel.

Die bisherige Landesfinanzierung 
zur Förderung der ambulanten 
Maßnahmen für straffällig gewor-
dene Jugendliche und Heranwach-
sende beträgt 1,8 Millionen Euro. 
1991 ist man davon ausgegangen, 
dass mit dieser Teilfinanzierung von 
17.000 Euro pro Stelle, die Hälf-
te der Gesamtkosten einer vollen 
Sozialarbeiterstelle, übernommen 
wird. Inzwischen belaufen sich die 
Gesamtkosten für eine solche Stelle 
jedoch auf mindestens 50.000 Euro. 
Den Rest der tatsächlichen Kosten 
für Personal, Sach- und Investitions-
mittel bringen die Freien Träger und 
die Kommunen auf. Dieses Missver-
hältnis und die Unsicherheit für die 
Freien Träger, ob am Jahresende ein 
finanzielles Defizit entsteht, muss 
dringend aufgehoben werden. 

Das Land Niedersachsen müsste 
einen Betrag von 25.000 Euro pro 
volle Stelle beisteuern. Damit beliefe 
sich der Gesamtbetrag der Landes-
förderung auf 2.550.000 Euro im 
Jahr. Mit dieser Unterstützung wäre 
es den Freien Trägern endlich mög-
lich, die Defizite der alljährlichen Fi-
nanzierung ihrer Projekte ohne die 
an den Nerven zerrende und Zeit 
fressende Geldakquirierung aus-
zugleichen. Wer gerne rechnet, er-
kennt schnell, dass das investierte 
Geld für die ambulanten Maßnah-
men für straffällig gewordene Ju-
gendliche und Heranwachsende in 
Niedersachsen gut angelegt ist und 
nur einen Bruchteil der Kosten für 
teuren Strafvollzug und teure Ju-
gendhilfemaßnahmen ausmacht.

Frido Ebeling, 
Sprecher der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Ambulanten Maßnahmen 
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„Jugendliche prügeln Obdachlo-
sen“ – so eine Tat ist unfassbar. 
Solche und ähnliche Formen der 
Berichterstattung in den Medien 
bezüglich jugendlicher Gewalttä-
ter, die scheinbar grundlos auf an-
dere brutal einschlagen, kann den 
Eindruck vermitteln, dass die Ge-
sellschaft diesem Phänomen hilflos 
gegenübersteht. Allenfalls könne sie 
mit staatlichen Sanktionen in Form 
von freiheitsentziehenden Maßnah-
men wie Jugendarrest oder Jugend-
strafe angemessen reagieren. In der 
gegenwärtigen Diskussion steigert 
sich bei Politikern und sicher auch 
bei Teilen der Bevölkerung diese 
Sichtweise bis hin zu der Forde-
rung nach Verschärfung des Jugend-
strafrechts und manche sehen gar 
in „Erziehungscamps“, in denen die 
Jugendlichen gedrillt werden, die 
Lösung des Problems. Die öffent-
liche Diskussion über den Umgang 
mit jugendlichen Straftäterinnen 
und -tätern macht deutlich, dass 
über ambulante sozialpädagogische 
Maßnahmen, zu denen die Straftä-
terinnen und -täter durch jugend-
richterlichen Beschluss verurteilt 
werden, wenig bekannt ist. Über 
deren positive Wirkungen natürlich 
auch nicht.

Jugendliche Straftäterinnen und –
täter (ab 14 Jahre!) sind durchaus 
mit zielorientierten Angeboten der 
Jugendhilfe erreichbar und können 
zu Einsicht und Veränderung durch 
intensive sozialpädagogische Ange-
bote befähigt werden. Solche Ange-
bote gibt es durchaus. Auf Bundes- 
und auf Landesebene gibt es eine 
Vielzahl freier Träger der Jugendhil-
fe, die sich in Bundesarbeitsgemein-

schaften und Landesarbeitsgemein-
schaften organisiert haben und sich 
in regelmäßigen Abständen austau-
schen und gemeinsam Prozesse ini-
tiieren und aktiv mitgestalten. Ein 
Beispiel ist die Entwicklung neuer 
Konzepte und Methoden bezüg-
lich bestimmter Zielgruppen oder 
die gemeinsame Entwicklung von 
Qualitätsstandards für die sozial-
pädagogische Arbeit mit straffällig 
gewordenen und nach dem Jugend-
gerichtsgesetz verurteilten Jugend-
lichen und Heranwachsenden.

Der hannoversche gemeinnützige 
Verein für Bildungsmaßnahmen im 
Arbeits- und Freizeitbereich (BAF) 
ist aktives Mitglied in diesen Ar-
beitsgemeinschaften  und arbeitet 
seit über 25 Jahren als etablierter 
Träger der freien Jugendhilfe in dem 
Tätigkeitsfeld der Jugendhilfe nach 
dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). 
Er bietet hier soziale Trainingskur-
se für straffällig gewordene Jugend-
liche an mit dem Ziel der Initiierung 
eines Lernprozesses bei den jungen 
Menschen, der es ihnen ermöglicht, 
eine positive Lebensplanung zu ent-
wickeln, indem sie eigenverantwort-
lich und sozial adäquat ihr Leben in 
und mit der Gemeinschaft gestalten. 
In der Praxis konnten diese „klas-
sische“ sozialen Trainingskursen für 
die Zielgruppe der Mehrfach-Ge-
walttäter/Intensivtäter diese nur 
ungenügend oder gar nicht in die 
Gruppenprozesse integrieren. 

Das Konfrontativ-Training. Der 
Verein hat deshalb 2006 ein neu-
es und auf diese Zielgruppe abge-
stimmtes Konzept entwickelt – das 
Konfrontativ-Training (KT). Dieses 

wurde der interessierten Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt (Jugendrich-
tern, Jugendstaatsanwälten, Jugend-
gerichtshelfern, der Polizei, dem 
Landespräventionsrat, dem Referat 
Jugend im Sozialministerium, dem 
Präventionsrat im Stadtteil Hanno-
ver-Linden, dem Lenkungsausschuss 
Kommunale Kriminalprävention, 
der Arrestanstalt Neustadt, Mit-
gliedern der Ratsfraktionen und in 
Form einer Arbeitsgruppe auf dem 
Niedersächsischen Präventionstag 
in Braunschweig) und fachlich dis-
kutiert. Zudem gab es eine gemein-
same Bedarfseinschätzung/-erhe-
bung, die sich mit den Erfahrungen 
von BAF deckten. Allen, denen das 
KT-Konzept präsentiert wurde, er-
achteten es als sinnvoll, notwendig 
und hilfreich, um auf die genannte 
Zielgruppe zu reagieren. Mit Un-
terstützung der Politik (SPD und 
Bündnis90/Die Grünen) wurden in 
2007 von der Kommune und dem 
Land (Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Familie) Projektmittel als 
Teilfinanzierung von zwei Planstel-
len zur Verfügung gestellt.

Seit Sommer 2007 bietet BAF die-
se neu konzipierte Maßnahme an. Es 
handelt sich dabei um ein psycho-
soziales Interventionskonzept zur 
Gewalt- und Aggressionsregulation 
durch die Konfrontation mit der ei-
genen Wahrnehmung und zählt zu 
den Maßnahmen der den Rückfall in 
Straffälligkeit verhindernden und tä-
terorientierten Kriminalprävention.

Inhalte, Methoden, Ziele des KT. 
Das Konfrontativ-Training richtet 
sich an männliche Jugendliche und 
Heranwachsende, die schon mehr-

Konfrontativ-Training 

BAF bietet psychosoziales Interventionskonzept
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fach durch Gewalttaten gegenüber 
Menschen in Erscheinung getreten 
sind. Als Jugendhilfemaßnahme ver-
folgt das KT einen psychosozialen 
Arbeitsansatz, bei dem die pädago-
gischen Maßnahmen mit psycholo-
gischen Gesichtspunkten ergänzt 
werden. Persönlichkeitspsycholo-
gische Aspekte und empirische Er-
gebnisse der Kriminologie bilden 
die Grundlage des Konzeptes. Die-
se Ergebnisse werden mit der über 
25-jährigen Erfahrung von BAF in 
der Arbeit mit straffällig gewor-
denen Jugendlichen und Heran-
wachsenden verbunden. Das KT 
arbeitet unter anderem nach einem 
verhaltenspsychologischen Ansatz: 
Jedes Verhalten kann erlernt und 
wieder verlernt werden. Die Teil-
nehmer sollen befähigt werden, ihr 
Verhalten bewusst lenken zu ler-
nen, anstatt impulsiv mit Gewalt zu 
reagieren. Dazu werden in aufein-
ander aufbauenden Modulen kon-
krete Handlungsmöglichkeiten er-
arbeitet. Kombiniert wird dieser 
Ansatz mit einem individualpsycho-
logischen Ansatz:  Verhalten wird ge-
leitet von der Sehnsucht nach Aner-
kennung. Hinter jeglichem Handeln, 
auch hinter delinquentem Han-
deln, steckt der Wunsch nach Ak-
zeptanz. Dieser Appell hinter dem 
störenden Verhalten soll bewusst 
gemacht werden. Die Teilnehmer 
erfahren, wie sie Akzeptanz errei-
chen können. Unterstützend wird 
der systemische Ansatz verwendet: 
systemisch-psychische Probleme 
des Einzelnen hängen immer mit 
den Beziehungsgeflechten zusam-
men, in denen er lebt. Sie beeinflus-
sen sich gegenseitig. 

Durch die Initiierung psychosozia-
ler Lernprozesse bei den Teilneh-
mern und der damit verbundenen 
Erweiterung der Handlungsrefle

xion sollen die Teilnehmer befähigt 
werden zu 

Aggressionsmanagement,
Erweiterung moralischen Den-
kens, Fühlens und Handelns,
Erwerb neuer Kommunika-
tions- und Handlungstech-
niken,
gewaltfreien Umgang in sozia-
len Konflikten,
Erwerb neuer Kenntnisse über 
soziale Konflikte.

Die pädagogischen Ziele für die 
Adressaten liegen in der Entwick-
lung geistiger Selbständigkeit, im Auf-
bau eines eigenen Wertmaßstabs, in 
der Eingliederung in das Erwachse-
nenleben und in die Gesellschaft. 
Die Wertmaßstäbe sollen eine so-
zial-moralische Qualität haben, die 
sich auch an juristische Vorgaben 
orientieren und ein friedliches, auf 
gegenseitiger Achtung basierendes 
Miteinander ermöglichen.

Die Gefährlichkeit der Schädigung 
Anderer, die Wiederholungsgefahr 
sowie die Selbstgefährdung soll 
bei den Teilnehmern gesenkt wer-
den. Grundsätzlich gilt, dass die 
Adressaten für ihr Handeln verant-
wortlich sind und gegenüber der 
Gesellschaft die Pflicht haben, ihr 
Verhalten so zu verändern, dass sie 
die Rechte und Lebensformen an-
derer Menschen respektieren.

Zu Beginn der Betreuung werden 
mit jedem Teilnehmer eine Ein-
gangsexploration und verschie-
dene psychologische Testverfahren 
durchgeführt, um die Aggressivi-
tät/Gewaltbereitschaft zu messen. 
Im Anschluss wird ein individuelles 
Zielerreichungsprotokoll erstellt 
und monatlich überprüft. Nach je-
dem Kursabend werden die bei 
den Teilnehmern erfolgten Verhal-

•
•

•

•

•

tensänderungen dokumentiert, 
um die prozessuale Veränderung 
messbar zu machen. Am Ende des 
Kurses werden die Anfangsparame-
ter mit dem erreichten Ist-Stand 
verglichen. Die Teilnehmer werden 
in Reflexionseinheiten geben, ihre 
individuellen Verhaltensänderungen 
zu benennen. Zusätzlich findet eine 
Gruppenbewertung statt. Im Rah-
men von Fremdanamnesen wer-
den verschiedene Sozialpartner (z. 
B. Jugendgerichts-/Bewährungshil-
fe, Familie, Freunde) auf sozial ge-
wünschte Verhaltensänderungen 
befragt. Die Maßnahme läuft über 
sechs bzw. drei Monate mit zwei 
wöchentlichen Gruppenterminen 
und einer flexiblen Ausgestaltung 
von Blöcken und Einzelterminen.

Wie geht es weiter? BAF arbei-
tet fortlaufend an einer differen-
zierten statistischen Dokumenta-
tion und qualifizierten Evaluation. 
Im Sommer diesen Jahres bot der 
Verein allen hannoverschen Rats-
fraktionen mit Terminvorschlag an, 
die bis dahin erzielten Ergebnisse 
zu präsentieren und mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Die SPD 
und Bündnis90/Die Grünen nah-
men dieses Angebot an. Mit der Ju-
gendgerichtshilfe konnte der Ver-
ein darüber ebenso ins Gespräch 
kommen und auch die Jugendrich-
ter haben mit einer schriftlichen 
Stellungnahme die fachliche Kom-
petenz der Mitarbeiter und die 
Unverzichtbarkeit der Maßnah-
me KT deutlich gemacht. In 2008 
wurde/wird mit ca. 50 Mehrfach- 
Gewalttätern im KT gearbeitet. 
Bei vielen von ihnen konnten posi-
tive Verhaltensänderungen herbei-
geführt und den Jugendlichen so 
die Chance zur Integration in die 
Gesellschaft gegeben werden. 
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Am 1. Januar 2009 wird das Re-
formprojekt Justus (Justiz und So-
zialdienst) starten, in dessen Beirat 
übrigens mit Marian Goiny (Lüne-
burger Straffälligenhilfe) für die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie Henning 
Voß (CURA Braunschweig) zwei 
Vertreter des Paritätischen sitzen. 
Mit Justus versucht das Land Nie-
dersachsen, einen Ambulanten Jus-
tizsozialdienst einzurichten, in dem 
die bisherigen elf Bewährungshilfe-

stellen bei den Landgerichten und 
die elf Gerichtshilfestellen bei den 
Staatsanwaltschaften zusammenge-
fasst werden. Steuerung und Dienst-
aufsicht werden beim Oberlandes-
gericht Oldenburg liegen. Dieser 
Schritt ist aus Sicht der in der Straf-
fälligenhilfe tätigen Mitgliedsorgani-
sationen des Paritätischen in seiner 
Absicht eines Verschlankens der 
Verwaltung sehr zu begrüßen. Ei-
ne Konzentration der Dienst- und 
Fachaufsicht für Bewährungshilfe, 

Führungsaufsicht, Gerichtshilfe und 
Opferhilfe und damit verbunden ei-
ne größere diesbezügliche Effizienz 
können der Arbeit der stark be-
lasteten Sozialdienste nur gut tun. 
Letztlich führen die Änderungen zu 
einem Stück mehr Sicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger. Denn an-
gesichts der steigenden Fallzahlen 
und der Vielzahl schwieriger Le-
benssituationen der Klienten ist es 
für die sozialen Dienste der Straf-
rechtspflege eine Herausforderung, 

Justus kommt

Kommentar von Günter Famulla zum 2009 startenden Projekt

Unverzichtbar ist allerdings eine 
auskömmliche Finanzierung die-
ser erfolgreichen und von Fachöf-
fentlichkeit wertgeschätzten päda-
gogischen, ambulanten Arbeit. In 
Gesprächen mit Politik und Kom-
mune hat BAF dies anhand entspre-
chender Kostenpläne transparent 
gemacht und verdeutlicht, dass der 
Verein sich nicht in der Lage sieht, 
dauerhaft Eigenmittel in den bishe-
rigen Größenordnungen einzuset-
zen, da auch die Bußgelder zurück-
gehen bzw. für die Durchführung 
der ebenfalls nicht refinanzierten 
„klassischen“ sozialen Trainings-
kurse absolut benötigt werden. Die 
Verhandlungen sind noch nicht be-
endet. Es gibt aber Anzeichen dafür, 
dass eine Aufstockung der Zuwen-
dungsbeträge für das KT aufgrund 
der Haushaltslage eher unwahr-
scheinlich sind.

Es ist bekannt, dass freiheitsent-
ziehende Maßnahmen um ein Viel-
faches teurer sind als Soziale Trai-
ningskurse. Wirksamkeitsanalysen 
haben ergeben, dass sozialpäda-
gogische Maßnahmen wie z. B. der 

Soziale Trainingskurs signifikant 
geringere Rückfallquoten aufwei-
sen (nach fünf Jahren ca. 20 Pro-
zent) gegenüber den freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen wie Arrest 
oder Jugendstrafe ohne Bewährung 
(ca. 80 Prozent). Die Zahlen sind 
in der Fachöffentlichkeit bekannt. 
Wer also, wie in der gegenwärtigen 
politischen Diskussion und in eini-
gen Medien, nach Strafverschärfung 
in Form von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen verlangt, muss sich 
auch mit dessen Konsequenzen 
(d. h., mit den Rückfallquoten) aus-
einandersetzen und Lösungen an-
bieten oder bereit sein, die gesell-
schaftspolitischen Konsequenzen 
zu tragen.

Sollten diese nicht auf Fachlichkeit 
beruhenden Diskusssionsansätze in 
Handeln umgesetzt werden, wird 
eine Chance vertan, gezielt und 
intensiv mit jugendlichen Straftä-
terinnen und Straftätern zu arbei-
ten und sie durch das Erlernen von 
sozialer Kompetenz mit den Me-
thoden der Sozialen Trainingskur-
se und des Konfrontativ-Trainings 

zu befähigen, ihr Leben in sozial- 
adäquater Weise aufzubauen und z. 
B. nicht mehr wie gewohnt zuzu-
schlagen, sondern Konflikte anders 
zu lösen und ihr Gegenüber akzep-
tieren und  respektieren zu lernen.

Die Herausforderung an Jugendhil-
fe und Justiz, sich gemeinsam mit 
Jugenddelinquenz, auch und gera-
de mit den so genannten Intensiv-
tätern, auseinanderzusetzen und 
ihr mit fachlich geeigneten päda-
gogischen Maßnahmen, die kosten-
deckend gefördert werden, zu 
begegnen, wird bleiben und sich 
weiter zuspitzen. Es sollte jedoch 
ein fachlicher Dialog geführt wer-
den mit den beteiligten Institutio-
nen und unterschiedlichen Profes-
sionen: Justiz, Jugendhilfe, Schule, 
Kinder- und Jugendpsychologie, So-
zialpsychologie… Mit dem Ziel der 
Integration statt Ausgrenzung.  

Heide Velasco,
Geschäftsführerin BAF
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ihre fachlich kompetente und nach-
weislich erfolgreiche Arbeit auf ho-
hem Niveau zu verrichten. 

Doch kann das wirklich funktionie-
ren, ohne zusätzliches Geld zur Ver-
fügung zu stellen? Immerhin muss 
inhaltlich einiges bewegt werden. 
Eins der wesentlichen Ziele von 
Justus ist die Entlastung der Bewäh-
rungshelferinnen und –helfer sowie 
eine Reduzierung der Anzahl, der-
zeit durchschnittlich rund 80, der 
betreuten Personen. Dazu wäre 
erforderlich, neue Stellen zu bewil-
ligen und entsprechend die Finan-
zierung anzuheben. Beides ist aber 
ausdrücklich mit dem inzwischen 
hinlänglich bekannten Verweis auf 
die knappen Kassen nicht möglich. 

Die positive Wirkung in der Koope-
ration der verschiedenen Bereiche, 
die sich das Justizministerium von 
dieser Umstellung verspricht, ist 
ganz sicher vorhanden. Gebündel-
te Entscheidungswege und mehr 
Transparenz bei Methoden und 
Abläufen können und werden 
voraussichtlich die Arbeitsbedin-
gungen verbessern. Dagegen steht 
jedoch, dass den sozialen Diensten 
mehr Kontrolle der Risikoabschät-
zung bei der Arbeit mit ihren Kli-
enten auferlegt wird. Der größere 
Arbeitsaufwand und neue Verwal-
tungsaufgaben werden zur Gefahr, 
dass der Hilfeauftrag weiter in den 
Hintergrund rückt. Am Ende kann 
Justus so zu einer Reform werden, 
durch die soziale Dienste zwar rank 
und schlank organisiert sind, die bei 
den betreuten Personen schlimms-
tenfalls aber zu einer Verschlechte-
rung der Situation führt. Und genau 
das wäre kontraproduktiv, denn die 
entscheidende Schnittstelle ist und 
bleibt die Haftentlassungsvorbe-
reitung. Gelingt es hier, die Arbeit 

Günter Famulla, Vorsitzender des Paritätischen Niedersachsen, war 

lange Jahre im Bereich der Straffälligenhilfe tätig

weiter zu verbessern, 
entlastet das alle da-
mit verbundenen Ar-
beitsbereiche der Jus-
tiz. Das bedeutet auch, 
dass die Fachleute an 
der Basis so stark wie 
möglich eingebunden 
werden. Ein solches 
Konzept wird derzeit 
aber nicht öffentlich 
diskutiert. Dabei liegt 
hier das größte Po-
tenzial: das Vermeiden 
von Rückfällen und all 
ihren Folgen.

Justus sieht vor, die 
gewonnenen Er-
kenntnisse in das ab-
schließende Projekt-
ergebnis einfließen 
zu lassen. Das ist ei-
ne gute Sache, kön-
nen doch so die Ex-
perten und Praktiker 
an der Basis „mitgenommen“ wer-
den. Aber gerade die Basis, speziell 
bei diesem Thema, will manchmal 
anders als die Leitung. Wie ergeb-
nisoffen darf das also alles sein? 
Werden denn auch Ergebnisse und 
Meinungen anerkannt, die vielleicht 
nicht der ursprünglichen Intention 
des Ministeriums entsprechen? Die 
Antwort auf diese Fragen in der 
Praxis bleibt abzuwarten.

Es gibt übrigens bei der Zusam-
menführung der verschiedenen Ar-
beitsbereiche einen gefährlichen 
Fallstrick. Die Zusammenarbeit von 
Täterarbeit und Opferarbeit mag ja 
noch zu begrüßen sein, doch muss 
die strikte Trennung von beiden Be-
reichen  – und zwar räumlich, or-
ganisatorisch und personell – ge-
währleistet blieben. Ein „doppeltes 
Mandat“ der sozialen Dienste darf 

es im Interesse der Straffälligen und 
der Opfer keinesfalls geben.

Justus enthält sicher viele gute An-
sätze. Wenn das Projekt erfolgreich 
sein und etwas bewirken soll, be-
darf es einer kritischen Begleitung 
und der Bereitschaft, bei Bedarf 
gegenzusteuern. Die offenen Fra-
gen und Knackpunkte sind schnell 
befriedigend zu beseitigen, ansons-
ten bleibt ein nach außen und innen 
nett anzuschauendes Projekt, das 
für die Arbeit mit Straffälligen, auf 
deren Erfolg es am Ende ankommt, 
eher zu einer „Verschlimmbes-
serung“ führt und vom eigentlich 
Notwendigen ablenkt – den sozia-
len Diensten mehr Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. 
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Am 5. November 2008 wurde in 
Braunschweig das Kriminalpoli-
tische Forum in den Räumlich-
keiten des Vereins Cura fortgesetzt. 
Referent war diesmal der Landtags-
abgeordnete Marco Brunotte.  
Er ist Mitglied im Ausschuss für 
Rechts- und Verfassungsfragen im 
Niedersächsischen Landtag sowie 
im Untersuchungsausschuss für 
Justizvollzug und Straffälligenhilfe 
und rechtspolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion. Er gab den 
Zuhörerinnen und Zuhörern einen 
spannenden Einblick in seine Poli-
tische Arbeit für den Justizbereich. 

Brunotte stellte als einen seiner 
Themenschwerpunkte die geplante 
erste niedersächsische private Jus-
tizvollzugsanstalt in Bremervörde 
vor und verglich zunächst die Kos-
tenkalkulationen zwischen privaten 
und staatlichen Anstalten anhand 
eines ähnlichen Projektes in Hün-
feld (Hessen). Er betonte, dass er 
als Landtagsabgeordneter wie seine 
Fraktion gegen die Privatisierung 
von JVA in Niedersachsen ist, da 
man nie vorhersagen kann, welchen 
Kosten tatsächlich entstehen. Bei 
der Privatisierung wird nicht nur 
der Bau privat getragen, sondern 

auch Teile der Angestellten werden 
von dem privaten Betreiber einge-
stellt und bezahlt. Also, so Brunotte, 
finde im Regelfall eine Unterbezah-
lung des Personals statt. 

Der Landtagsabgeordnete erklär-
te, wie viel Gelder das Land für den 
Bereich Justiz zur Verfügung habe. 
Bei dieser Summe fragte ich mich, 
wo gehen diese Gelder hin? Ob-
wohl es nötig wäre, viele JVA zu 
renovieren und bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Beamten und die 
Insassen zu schaffen. Dem gegenü-
ber stehen veranschlagte 270 Mil-
lionen Euro für die Errichtung des 
privaten Projektes in Bremervörde. 
Ich frage weiter: Warum werden 
keine besseren Resozialisierungs-
maßnahmen geschaffen? Warum 
ist Sicherheit das Optimum für die 
Gesellschaft? Wenn die Politik und 
die Gesellschaft es wirklich einmal 
ernst meinen, bessere Bedingungen 
für alle Beteiligten der Justiz (So-
zialarbeiter und Bewährungshelfer 
mit inbegriffen) zu schaffen, warum 
werden dann nicht bei wachsender 
Arbeitslast mehr eingestellt?

Ich weiß nicht, ob es schon Wahl-
kampf für die Bundestagswahl 

2009 war, aber Marco  
Brunotte schilderte 
uns seine Ansichten, 
die ich und wohl auch 
der Großteil der Zu-
hörerinnen und Zu-
hörer sofort unter-
schrieben hätten. Seine 
Kritik am „generellen“ 
geschlossenen Vollzug 
überraschste mich je-
doch ein wenig. Ich 

hab noch nie von Seiten der Poli-
tik wahrgenommen, dass wir mehr 
Lockerungen im Vollzug benötigen, 
sondern eher mehr Mauern, mehr 
Stacheldraht und mehr Sicherheit, 
um unsere Gesellschaft zu schüt-
zen. Eventuell ist es auch nur der 
Wertewandel der Bevölkerung, den 
die Politik generell mitgeht, um kei-
ne Wählerstimmen zu verlieren?

Auch seine Kritik an der Politik 
versetzte mir ein Lächeln ins Ge-
sicht, da er sich selbst mit seiner 
Partei kritisierte, was denn in der 
Vergangenheit alles schief gelau-
fen ist. Brunottes Forderung nach 
mehr Bewährungshelfern in Nie-
dersachsen war eine willkommene 
Abwechslung. Aber am Besten ge-
fielen mir seine Aussagen zur Be-
ziehungsarbeit zwischen „Helfer“ 
und „Klient“. Er stellte heraus, dass 
die Arbeit auf Vertrauen basieren 
müsse. 

Die Vortragsreihe wird fort-
gesetzt. Als nächster Referent 
ist am 28.01.2009 Wolfgang 
Zschachlitz, Direktor des Amts-
gerichtes Braunschweig, zu dem 
Thema „Lange Laufzeiten bei den 
Gerichten“ eingeladen.

Hannes Hantke,
Projektstudent von der Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel
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